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Wann Sanktionen wirken

Giftgasangriffe und gezielte Bom-
bardierungen gegen die syrische Zi-
vilbevölkerung, das russische Vorge-
hen gegen die Ukraine und die völker-
rechtswidrige Annexion der Krim, 
wiederholte Raketentests durch das 
nordkoreanische Regime – und wie 
reagiert die internationale Gemein-
schaft? Mit Sanktionen. Aufgrund 
dieser erheblichen und folgenschwe-
ren Verstöße gegen internationales 
Recht werden Sanktionen als außen-
politisches Instrument wieder inten-
siv diskutiert. Gerade im Fall Nord-
koreas allerdings wird oft bestritten, 
dass Strafmaßnahmen rasche Wir-
kung zeigen. Eine Verhängung gilt gar 
als Eskalation, die einen notwendigen 
Dialog erschweren und der Bevölke-
rung des Landes unverhältnismäßige 
Belastungen auferlegen würde.

Ist der Rückgriff auf Sanktionen 
ein effektives Mittel der Außenpoli-
tik, um Verstößen gegen das Völker-
recht zu begegnen? Und mit welchen 
Indikatoren kann die Effektivität von 
Sanktionen gemessen werden? Die 

Analyse von vergangenen, aber auch 
gegenwärtigen Sanktionsregimen soll 
Antworten auf diese Fragen geben.

Als Misserfolge in der Vergangen-
heit werden vor allem Kuba und der 
Irak, aber auch Nordkorea genannt. 
US-Präsident John F. Kennedy hatte 
bereits im Frühjahr 1962 ein weitrei-
chendes Handelsembargo gegen Kuba 
erlassen; nach der Krise um die Sta-
tionierung sowjetischer Raketen ver-
bot die US-Regierung auch Finanzhil-
fen an Kuba und fror kubanisches Ei-
gentum in den USA ein. Doch ihr Ziel 
hätten die USA nicht erreicht, sagen 
die Kritiker. Es sei nicht gelungen, die 
mit Moskau verbündete kommunisti-
sche Führung in Havanna zu destabi-
lisieren, um die eigene Sicherheit zu 
erhöhen.

Stattdessen habe das Embargo die 
wirtschaftliche Entwicklung Kubas 
gebremst und das Castro-Regime über 
Jahrzehnte gefestigt. In der General-
versammlung der Vereinten Nationen 
stimmte regelmäßig eine breite Mehr-
heit der Staaten für eine Resolution, 

Christoph Heusgen und Antonia Reimelt | Wie soll die internationale Gemein-
schaft reagieren, wenn der nordkoreanische Diktator sein Atomprogramm 
fortführt? Mit gezielten Sanktionen, basierend auf einer breiten internati-
onalen Kooperation und der Bereitschaft zum Dialog. Nur so können mit-
tel- bis langfristig die Erfolgschancen von Sanktionen maximiert werden.

Um dem Völkerrecht Respekt zu verschaffen, braucht es langen Atem
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Bislang ohne Erfolg: 

jahrelange Sanktionen 

gegen Nordkorea

mit der die USA zur Aufhebung ihres 
Embargos aufgefordert wurden.

In ähnlicher Weise werden die 
Sanktionen kritisiert, die nach dem 
irakischen Einmarsch in Kuwait ver-
hängt wurden und die zur damaligen 
Zeit die umfassendsten seit dem Zwei-
ten Weltkrieg waren. Der UN-Sicher-
heitsrat hatte die Invasion im August 

1990 verurteilt und den 
Irak zum „unverzügli-
chen und bedingungs-
losen Rückzug“ aufge-
fordert. Nur vier Tage 
nach dem Einmarsch be-

schloss der Sicherheitsrat umfassende 
Wirtschaftssanktionen. Wenige Wo-
chen später folgte eine umfangreiche 
Blockade, um jeglichen Güterverkehr 
mit dem Land zu unterbinden. Doch 
der Irak zog sich trotzdem nicht aus 
Kuwait zurück, obwohl seine Zivilbe-
völkerung litt. Am Ende sah sich des-
wegen die internationale Gemein-
schaft zu einer militärischen Inter-
vention gezwungen. Hinzu kam dann 
noch der Skandal um das UN-Pro-
gramm „Oil-for-Food“ nach der Waf-
fenstillstandsvereinbarung. All dies 
wird als Beleg für das Scheitern von 
Sanktionen angeführt.

Ein aktuelles Beispiel für den un-
zureichenden Erfolg dieses Mittels lie-
fert das UN-Sanktionsregime gegen 
Nordkorea. Diese seit 2006 bestehen-
den und in den Folgejahren sukzes-
sive verschärften Sanktionen haben 
die nordkoreanische Führung nicht 
von ihrem Nuklearwaffenprogramm 
abgebracht. Im Gegenteil: Nordkorea 
hat im Laufe dieses Jahres wiederholt 
Raketen getestet, obwohl der UN-Si-
cherheitsrat die Strafmaßnahmen im 
November 2016 nochmals verschärft 
hatte. Die aktuelle Entwicklung – 
nach einem Atomtest und den schar-

fen Tönen von US-Präsident Donald 
Trump vor der UN-Vollversammlung 
im September – macht deutlich, wie 
nahe Kim Jong-un seinem Ziel ist, eine 
Nuklearmacht zu sein. Das würde die 
gesamte ostasiatische Sicherheitsar-
chitektur verändern. 

Auf diese Eskalation reagierte der 
UN-Sicherheitsrat mit einer deutli-
chen Verschärfung der Sanktionen. 
Ob diese zur erhofften Verhaltensän-
derung des nordkoreanischen Dik-
tators führen, bleibt abzuwarten. In-
wiefern die Weiterentwicklung des 
Atomwaffenprogramms unterbunden 
und die Schlagkraft der nordkoreani-
schen Armee eingeschränkt werden 
können, hängt vor allem davon ab, 
wie China die Sanktionen umsetzt. 
Wird es wirklich bereit sein, gegen-
über Nordkorea die Daumenschrau-
ben anzuziehen? 

Als größter Handelspartner Nord-
koreas kann China jederzeit dafür 
sorgen, dass das Regime in Pjöng
jang einen Großteil seiner Expor-
te einbüßt. Bisher war es allerdings 
nicht willens dazu, auch wenn sich 
die Beziehungen zum immer unbere-
chenbarer werdenden Nachbarn im-
mer weiter verschlechtert haben. In 
den bisherigen elf Sanktionsjahren 
war es China, das sicherstellte, dass 
Nordkorea wirtschaftlich überleben 
konnte. Die Angst vor einem Kollaps 
des Regimes in Pjöngjang und einer 
massenhaften Flucht von Nordkorea-
nern nach China, aber auch die Angst 
vor einem möglichen „Erfolg“ Südko-
reas und der USA haben China immer 
wieder zögern lassen. 

Auch jetzt gilt als wahrscheinlich, 
dass Chinas Staatspräsident Xi Jin-
ping einen außenpolitischen Konflikt 
in der unmittelbaren Nachbarschaft 
im Umfeld des Parteitags der KP ver-
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meiden will. Tatsächlich steht Xi vor 
einer schwierigen Entscheidung: Zu-
sammenbruch eines benachbarten 
Regimes oder nuklearer Wettlauf in 
der Region. 

Beispiele für die Wirksamkeit von 
Sanktionen hingegen liefern die Ent-
wicklungen in Rhodesien, Südafri-
ka, Libyen und Iran. Um ein Sank-
tionsregime wirklich bewerten zu 
können, sollten in einer komplexen 
und global vernetzten Welt die politi-
schen, sozioökonomischen und mili-
tärischen Auswirkungen berücksich-
tigt werden. Dass eine so umfassende 
Evaluation keineswegs zu jeder Zeit 
selbstverständlich war, zeigen die 
Sanktionen gegen Rhodesien.

Der UN-Sicherheitsrat verhängte 
gegen die ehemalige britische Kronko-
lonie (das heutige Simbabwe), die sich 
1965 unter einem weißen Minister-
präsidenten für unabhängig erklärt 
hatte, weitreichende Wirtschafts-
sanktionen und rief zur Nichtaner-
kennung des rassistischen Regimes 

auf. Trotz weiterer Verschärfungen 
der Sanktionen kam es erst 1979 auf 
Initiative Großbritanniens zu einer 
Vereinbarung zwischen den rhodesi-
schen Konfliktparteien und darauf-
hin zu freien Wahlen. Aufgrund der 
beträchtlichen Dauer dieses Prozesses 
galten die rhodesischen Strafmaßnah-
men lange Zeit als Paradebeispiel für 
das Scheitern von Sanktionen. Zu-
dem hätten nicht sie das Apartheid-
regime beendet, sondern der bewaff-
nete Kampf der schwarzen Guerilla 
und der südafrikanische Druck auf 
das rhodesische Regime. 

In der neueren Forschung wird 
diese Sicht als einseitig kritisiert: Sie 
blende aus, in welchem Maße gerade 
die Sanktionen zur Stärkung des Wi-
derstands gegen die Regierung beige-
tragen und die Opposition legitimiert 
haben. Zugleich hätten die Maßnah-
men auch die wirtschaftlichen Lasten 
für das Regime und die politischen 
Kosten für die südafrikanischen Un-
terstützer erhöht. Gerade Letzteres 

Ob schärfere 
Sanktionen zur 
erhofften Verhal-
tensänderung 
führen, bleibt ab- 
zuwarten: Kim 
Jong-un feiert den 
erfolgreichen Test 
einer Langstre-
ckenrakete, 
September 2017
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Nelson Mandela 

hatte ausdrücklich 

Sanktionen gefordert

habe dazu geführt, dass die südafri-
kanische Regierung aufgrund ihrer 
eigenen Apartheidpolitik dieses The-
ma von der internationalen Tagesord-
nung verschwinden lassen wollte.

Wirksam gegen Rassismus

Gegen Südafrika hatte der UN-Si-
cherheitsrat bereits 1963 zu einem 
Waffenembargo aufgerufen und die-
sen Sanktionsaufruf später um einige 
Wirtschaftsbereiche erweitert. Doch 
erst 1977 verhängte die Staatenge-
meinschaft umfassende Sanktionen. 
Auch hier gilt, dass die internationa-

le Isolation, die der süd-
afrikanischen Führung 
nicht gleichgültig war, die 
wirtschaftlichen Kosten 
der Sanktionen und die 
Aussicht auf weitere Ver-

schärfung einen wichtigen Beitrag zur 
Überwindung des Apartheidsystems 
leisteten. Auch Nelson Mandela hat-
te ausdrücklich umfassende Sanktio-
nen gefordert und sie im Rückblick als 
wesentlich für die Überwindung der 
Apartheid ab 1990 bezeichnet.

Die Sanktionen gegen Libyen gel-
ten ebenfalls als wirksam: Seit 1979 
hatten die USA Strafmaßnahmen ge-
gen Libyen verhängt, ab 1992 auch 
der UN-Sicherheitsrat, insbesondere 
wegen des Lockerbie-Anschlags und 
massiver Terrorismusvorwürfe ge-
gen Staatschef Muammar al-Gaddafi. 
Nachdem Libyen die Verdächtigten 
des Attentats gegen die Pan-Am-Ma-
schine ausgeliefert hatte, lockerte der 
Sicherheitsrat 1999 einige Sanktio-
nen. Dem Versuch Libyens, Chemie-
waffen zu erhalten, folgten 2002 wei-
tere US-Sanktionen. Anfang 2003 
bot Libyen Verhandlungen zur Zer-
störung seiner Massenvernichtungs-
waffen an. Die USA stellten bei die-

sen Gesprächen die Aufhebung der 
Strafmaßnahmen in Aussicht. Nach-
dem sich Libyen zur Entschädigung 
der Lockerbie-Opfer bereiterklärt hat-
te, hob der UN-Sicherheitsrat im Sep-
tember 2003 die Sanktionen auf. Im 
Dezember 2003 gab der libysche Au-
ßenminister zu, dass in seinem Land 
Massenvernichtungswaffen existier-
ten, und er versprach – aufgrund der 
Verhandlungen mit den USA und 
Großbritannien –, dieses Programm 
und die Chemiewaffen zu beseitigen.

Zweigleisiges Vorgehen

Auch das Sanktionsregime gegen den 
Iran kann gegenwärtig in die Rei-
he erfolgreicher Beispiele eingeord-
net werden. Seit 2003 versuchten 
Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien, die so genannten E3, den 
Iran auf dem Verhandlungsweg dazu 
zu bewegen, Zweifel an der rein fried-
lichen Nutzung des Atomprogramms 
auszuräumen und das Land zu einem 
transparenten Kontrollregime zu be-
wegen. Trotz intensiver Bemühun-
gen kündigte der iranische Präsident 
Machmud Achmadinedschad jedoch 
2006 die Wiederaufnahme der Uran-
anreicherung an. Im selben Jahr ver-
stärkten die USA, Russland und Chi-
na die Verhandlungsgruppe der E3 
und bildeten, mit der EU als Koor-
dinatorin, das bis heute bestehende 
Format der EU-3+3. Dabei wird ein 
„dual track approach“ verfolgt, um ei-
nerseits Verhandlungen anzubieten, 
andererseits aber den Einsatz weiter-
reichender Sanktionen anzudrohen.

Wegen des begründeten Verdachts, 
dass der Iran kontinuierlich ein mi-
litärisches Atomprogramm verfol-
ge, brachte die Internationale Atom
energie-Organisation (IAEO) 2006 
den Fall vor den UN-Sicherheitsrat. 
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In Russlands Volks-

wirtschaft spürt man 

deutlich die Folgen 

Noch im selben Jahr verabschiede-
te dieser zwei Resolutionen zum ira-
nischen Nukleardossier, erließ erste 
Sanktionen und verschärfte in den 
Folgejahren schrittweise seine Gang
art. Dennoch betrieb der Iran sein 
Nuklearprogramm weiter, nahm un-
ter anderem 2010 die unterirdische 
Anreicherungsanlage Fordo in Betrieb 
und reicherte Uran bis auf 20 Prozent 
an. Nachdem ein IAEO-Bericht 2011 
erneut Hinweise auf eine mögliche 
militärische Dimension enthielt, ver-
schärfte der Sicherheitsrat mehrfach 
seine Sanktionen, ebenso wie die 
USA, die Europäische Union, Russ-
land, Kanada und Japan. 

Die Sanktionen lösten eine schwe-
re Wirtschaftskrise im Iran aus: In-
flation und Binnenverschuldung stie-
gen, Exporteinnahmen und Ölpreis 
sanken, die Arbeitslosigkeit blieb 
hoch. Vor allem die Sanktionen ge-
gen den Öl- und Finanzsektor wirk-
ten sich negativ aus. 2013 sank das 
BIP-Wachstum um 1,9 Prozent, im 
Laufe des Jahres 2013 verringerte 
sich der Ölexport des Iran um mehr 
als 60 Prozent. Parallel zum Rück-
gang der Exporte war das Land mit 
einem dramatischen Wertverlust sei-
ner Währung konfrontiert: Die Infla-
tionsrate lag 2013 bei 34,7 Prozent.

Einen grundlegenden Wandel er-
fuhren die EU-3+3-Verhandlungen 
nach der Wahl von Staatspräsident 
Hassan Rohani im Jahr 2013. Er wur-
de insbesondere wegen seines Ver-
sprechens gewählt, die Isolation sei-
nes Landes zu überwinden und die 
Wirtschaftslage zu verbessern. Im 
November 2013 einigten sich die EU-
3+3 im Nuklearstreit auf ein Inte-
rimsabkommen. Im April 2015 folgte 
die Vereinbarung von Lausanne, die 
die Aufhebung der Sanktionen und 

positive Impulse für die iranische 
Wirtschaft vorsah.

Finanzsanktionen beibehalten

Auch die seit März 2014 gegen Russ-
land erlassenen Sanktionen zeigen 
Wirkung. Aufgrund der Annexion 
der Krim und der Besetzung gro-
ßer Teile der Ostukraine verhängten 
die USA, ebenso wie die EU, gezielte 
Wirtschaftssanktionen in den Berei-
chen Finanzen, Dual-Use-Technolo-
gie, Waffen und Ölausrüs-
tung. Im Verlauf des Kon-
flikts wurden diese im-
mer schärfer – mit einer 
Verlängerung der sekto-
ralen Wirtschaftssanktio-
nen durch EU/G7-Individualsanktio-
nen und separaten Krim-Wirtschafts-
sanktionen. Die Folgen sind in der 
russischen Volkswirtschaft deutlich 
spürbar. Das US-Außenministerium 
schätzt, dass die Sanktionen zu ei-
nem Rückgang des russischen Brut-
toinlandsprodukts um etwa 1 Pro-
zent geführt haben; der Internatio-
nale Währungsfonds geht sogar von 
bis zu 1,5 Prozent des BIP aus. 

Besonders effektiv sind die Fi-
nanzsanktionen. Sie führen zu hö-
heren Zinsen, dadurch zu geringe-
ren Investitionen und zu schwäche-
rem Konsum. Ferner schränken sie 
die Möglichkeiten der Regierung zur 
Kreditfinanzierung ihrer Ausgaben 
ein. Nicht zuletzt dadurch ist Russ-
land gezwungen, eine sehr restrikti-
ve Haushaltspolitik zu betreiben: Das 
Defizit soll gering bleiben, damit die 
Reservefonds möglichst lange halten. 

Die Sanktionen im Bereich Ölaus-
rüstung tragen dazu bei, dass drin-
gend erforderliche Investitionen in 
die Erschließung neuer Vorkommen 
in schwer zugänglichen Erdschichten 
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„Smart sanctions“ 

schonen die Zivil- 

bevölkerung

unterbleiben. Insgesamt ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Russland sei-
ne Importe auch ohne die Sanktio-
nen hätte drosseln müssen. Dies wäre 
notwendig gewesen, weil die Zentral-

bank auf den Ölpreisver-
fall, den Kursverlust des 
Rubels und die Inflations-
welle Ende 2014 mit einer 
massiven Erhöhung der 
Zinsen reagiert hatte. In-

sofern wurde die Wirkung der Sank-
tionen natürlich abgeschwächt.

Für die Regierung in Moskau sind 
die Sanktionen trotzdem ein wichti-
ges Thema. Sie erklärt sie zu einer der 
wesentlichen Ursachen für die Wirt-
schaftsprobleme des Landes – was 
von der Bevölkerung so akzeptiert 
wird. Auch die Idee von „Neuruss-
land“, einer Union der proklamier-
ten Volksrepubliken Donezk und Lu-
hansk, mit der eine Landverbindung 
von Odessa nach Transnistrien ge-
schaffen werden sollte, ist vom Tisch. 

Damit die Minsk-Vereinbarungen 
schließlich doch noch zu einem Er-
folg führen und die territoriale Inte-
grität der Ukraine wiederhergestellt 
werden kann, müssen die Sanktionen 
aufrechterhalten werden. 

Mittel- und langfristige Wirkung

Trotz positiver Beispiele hält sich das 
Vorurteil, Sanktionen würden ihr 
Ziel verfehlen. Auch nach der mas-
siven Verschärfung des russischen 
Einsatzes in Syrien hörte man immer 
wieder, Sanktionen gegen Russland 
seien von vornherein wirkungslos. 
Heute wird eine solche Auffassung in 
der Forschung kaum noch vertreten. 
Das gilt genauso wenig für das Argu-
ment, dass Sanktionen zu unmittel-
baren Verhaltensänderungen führen 
müssen, um effektiv zu sein. 

Ganz im Gegenteil: Sanktionen 
werden zumeist als mittel- bis lang-
fristig wirkende Elemente eines um-
fassenden Ansatzes in der Außenpo-
litik betrachtet. Zudem kam es spä-
testens mit den desaströsen humani-
tären Folgen der Irak-Sanktionen zu 
einer Weiterentwicklung in Richtung 
„smart sanctions“. Diese richten sich 
nicht nur gegen einen definierten Per-
sonenkreis bzw. Individuen, sondern 
verknüpfen die Sanktionierung mit 
dem unerwünschten Verhalten des 
Adressaten. Damit ermöglichen sie 
– mitunter bereits durch glaubhafte 
Androhung – eine unmittelbare Ver-
änderung des Kosten-Nutzen-Kal-
küls der jeweiligen Akteure. Und sie 
reduzieren die Auswirkungen auf die 
Zivilbevölkerung. 

Die Beispiele Libyen, Iran und 
Russland zeigen deutlich, wie erfolg-
reich Sanktionen sein können. Das 
gilt erst recht, wenn sie als Teil politi-
scher Prozesse verstanden werden (in 
Kombination mit militärischen Dro-
hungen wie beim amerikanischen 
„All Options on the Table“-Vorgehen 
gegen den Iran). Und wenn sie mit 
klar definierten Zielen und Zielgrup-
pen die Dialog- und Verhandlungsbe-
reitschaft gegenüber der internationa-
len Gemeinschaft fördern.

Umgekehrt wird an den Beispielen 
Kuba und Nordkorea deutlich: Wenn 
die entscheidenden Akteure keine 
Nachteile durch restriktive Maßnah-
men in Kauf nehmen müssen, ändern 
sie ihr Verhalten auch nicht. Die un-
vollständige Umsetzung internationa-
ler Sanktionen und fehlende interna-
tionale Geschlossenheit ermöglichen 
ihnen ein solches Verhalten. Die Le-
gitimation von Sanktionen kann ero-
dieren, wie bei den US-Sanktionen 
gegen Kuba, oder auch, wie in Nord-
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korea, wenn der Leidensdruck der Be-
völkerung für die Führung keine Rol-
le spielt . Allerdings zeigt der Fall Süd-
afrika, dass Sanktionen – erst recht, 
wenn sie längerfristig angelegt sind – 
auch das Kosten-Nutzen-Kalkül der-
jenigen verändern können, die zwar 
nicht selbst für unerwünschte Hand-
lungen verantwortlich sind, aber für 
die Aufrechterhaltung eines Regimes 
unverzichtbar sind.

Sender und Empfänger

Sanktionen sind ein Gradmesser für 
die Ernsthaftigkeit, mit der die inter-
nationale Gemeinschaft unterhalb 
der militärischen Schwelle auf Ver-
stöße gegen internationale Normen 
reagiert. Bleiben entschiedene Re-
aktionen auf massive Regelverstöße 
aus, untergräbt dies die Glaubwür-
digkeit, mit der die betroffenen Nor-
men verteidigt und aufrechterhalten 
werden. Im Zusammenhang mit dem 
Iran und Syrien ist der Hinweis wich-
tig, dass diese Reaktionen unterhalb 
der Schwelle des Militärischen liegen. 
Denn im Fall Iran bestand die Mög-
lichkeit eines militärischen Eingrei-
fens durch Israel und die USA. Wenn 
Grenzüberschreitungen einfach hin-
genommen werden, verlieren auch an-
dere Grenzen des Völkerrechts an Be-
deutung – und zwar nicht nur für die 
unmittelbar Beteiligten, sondern auch 
für Dritte, die der Einhaltung inter-
nationaler Normen dann weniger Be-
deutung beimessen könnten. 

Ein Eintreten für das Völkerrecht, 
insbesondere das humanitäre Völker-
recht, und das Werben für einen Dia-
logprozess sind jedoch nur Floskeln, 

wenn die Bereitschaft fehlt, das Sank-
tionsinstrument auch zu nutzen. So-
wohl für Konfliktparteien 
als auch für Außenstehen-
de muss deutlich werden, 
dass die Sanktionierung 
von der Bereitschaft getra-
gen wird, alle außenpoliti-
schen Mittel und Wege entschlossen 
auszuschöpfen. 

Wichtig ist das Verhältnis zwi-
schen den Sendern und den Empfän-
gern von Sanktionen: Im Empfänger-
staat gilt es, mittels gezielter Sanktio-
nen erhebliche Wirkungen zu erzie-
len, ohne aber die Bereitschaft zum 
Dialog zu untergraben. Die Sender-
staaten wiederum sollten auf der 
Grundlage internationaler Koopera-
tion und mit realistischen Erwartun-
gen zusammenwirken. Das sind die 
ausschlaggebenden Faktoren, um die 
Erfolgschancen von Sanktionen zu 
maximieren.

Sanktionen sind  

ein Gradmesser für  

Ernsthaftigkeit
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